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^a

CBUhtvoicdjtttfdjc mtb dcktrodjcmirdjc
|htitbrdjrtu.

SlfttettgefeJlfdjaft @Ie!trijitcit§U)erf nit bcr Sitjt,
2ßabcit§H)ct(. 3)er berfügbare ©eminnfatbo belauft fid)
fur 1899/1900 auf gr. 141,300 gegen gr. 132,866 im
Vorjahr, für welchen folgenbe Berwenbung beantragt
wirb : Slbfchreibung am BauEonto gr. 45,000 (Borjalfr 0),
Einlage in ben ©rneuerunggfonbg gr. 30,000 (fyr. 25,000),
Mintage in ben fReferbefonbg 0 (Borjaf)r gr.); ben SIE»

tionären werben überwiefen gr. 50,000 atg 5 i]3rogent
®ibibenbe mie im Borjatjr unb gr. 10,141 (g?r. 15,243)
ouf neue ^Rechnung borgetragen. ÜRact) ben im Sanuar
1900 angenommenen neuen Statuten foil ber iReferbe»
fonbg berfchwinben unb an beffen Stelle eine Slbfchreib»
fjug am BauEonto treten ; bie Berantaffung htegu bilbet
we Besteuerung.

©leftrtjitätäuicrfyrojcft ait bcr föiarobtna. 3n Bel»
wigona ift arn 27. Suli fßrofeffor 3fd)oEEe born eibge=
uöffifdjen fßolhtechniEum angeEommert unb ^at fic^ ing

SRarobbiathat begeben. @r ^at alê gadftnann in
hhbrautifchen Slntagen ben Stuftrag, mit einer ftäbtifdjeu
Éommiffion unb mit Ingenieur Bonganigo bag ißrojeEt
einer Sîupbarmadjung beg Söafferg ber SRarobbia für
bie eleftrifdje Beleuchtung unb bie Äraftabgabe an Stabt
unb Umgebung gu befprechen.

Obrtdjt Starfftrom! Beim Sturm oom testen
Sonntag fiel in Solottjurn bie StarEftromleitung auf
bie girnigfabriE bon Stffolter unb Bohrer herab, bie

fofort in glatnmen aufging. £>err Stffolter Earn babei
mit ber Seitung in Berührung unb tourbe fofort getötet.

Ittw («Bvju'oimrttiottörtfdjt irn* ÖBkkh'tdttttö-
Perke*

3m „Schweiger, ©entralbtatt für Staatg» unb @e=

meinbebermaltung" liefert £>r. ^ßrofeffor 33r.
SReiti einen tjöchft intereffanten Beitrag gum gegen»
wärtigen Staub ber ©efe^gebung unb ber fRedjigaug»
legung in Sachen ber pribatrechtlichen Stellung beg
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Elektrotechnische und elektrochemische

Rundschau.
Aktiengesellschaft Elektrizitätswerk an der Sihl,

Wädensweil. Der verfügbare Gewinnsaldo beläuft sich
sur 1899/1900 auf Fr. 141,300 gegen Fr. 132,866 im
Vorjahr, für welchen folgende Verwendung beantragt
wird -. Abschreibung am Baukonto Fr. 45,000 (Vorjahr 0),
Einlage in den Erneuerungsfonds Fr. 30,000 (Fr. 25,000),
Einlage in den Reservefonds 0 (Vorjahr Fr.); den Ak-
tionären werden überwiesen Fr. 50,000 als 5 Prozent
Dividende wie im Vorjahr und Fr. 10,141 (Fr. 15,243)
auf neue Rechnung vorgetragen. Nach den im Januar
1900 angenommenen neuen Statuten soll der Reserve-
fonds verschwinden und an dessen Stelle eine Abschreib-
Uhg am Baukonto treten; die Veranlassung hiezu bildet
we Versteuerung.

Elektrizitätswerkprojekt an der Marobbia. In Bel-
iinzona ist am 27. Juli Professor Zschokke vom eidge-
uössischen Polytechnikum angekommen und hat sich ins

Marobbiathal begeben. Er hat als Fachmann in
hydraulischen Anlagen den Auftrag, mit einer städtischen
Kommission und mit Ingenieur Bonzanigo das Projekt
einer Nutzbarmachung des Wassers der Marobbia für
die elektrische Beleuchtung und die Kraftabgabe an Stadt
und Umgebung zu besprechen.

Obacht! Starkstrom! Beim Sturm vom letzten
Sonntag siel in Solothurn die Starkstromleitung auf
die Firnisfabrik von Affolter und Bohrer herab, die
sofort in Flammen aufging. Herr Affolter kam dabei
mit der Leitung in Berührung und wurde sofort getötet.

Zum Grpropriutionsrechl derMektriziMs-
Merke.

Im „Schweizer. Centralblatt für Staats- und Ge-
meindeverwaltung" liefert Hr. Professor Dr. F.
Meili einen höchst interessanten Beitrag zum gegen-
wärtigen Stand der Gesetzgebung und der Rechtsaus-
legung in Sachen der privatrechtlichen Stellung des
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ißublifumg gegenüber ben eleftrifdjen Seitungganlagen.
©in ©ntwurf gu einem eibgen. ©efejs über eleftrijcfje
Start» unb Sdjwachftromanlagen liegt nod) in ben
SBinbeln. Big je|t mürben einfchlägige, in ben $an=
tonen aufgetretene Streitigfeiten burdjaug nach priüat=
rechtlichen ©runbfäigen unb nad) ïantonalem Becht ent=
fdjieben. 91ngefid)tg ber ungeheuren ©ntwidlung ber
©lettrigität gewinnt bie grage ber ©jpropriation in
ihrer SInwenbung auf ©leftrigitâtgwerîe aber E)öd£)fte

Bebeutung. £>r. Sr. ÜReili legt feiner Slrbeit einen
ißrogefj gu grunbe, ber fid) über bie Anlegung ber
©leftrtgitätgwerfe in Bomanghorn entwidelte unb meint,
eg fei bem Dppofitionggeifte tlfurgauifdjer Sanbwirte
gu öerbaufen, bafi jurifiifdjen ©rörterungen oon gragen
auf biefem mobernften Bedjtggebiete gerufen mürbe.

3m genannten ißrogeffe mürbe barüber geftritteu,
welche gaftoren bei ber geftfejsung ber ©ntfdjäbigungen
an ißrioate in Betracht faflen, menn man biefe ijßribat»
leute gminge, über if)r ©runbeigentum eleftrifdje Seit»

ungett laufen gu laffen.
Sie ©gproprianten, alfo bie „ oppofitionellen Bauern"

betonten :

1. Safj ihre ©runbftüde burd) bie Stangen unb
Srähte erheblid) entwertet werben. Ser Stäben be»

ftehe nicfjt blog in bem ©ntgug beg îleinen Baumeg,
ben bie Stangen einnehmen, fonbern in ber Berljinber»
ung ber freien, uneingefd)räuften Benuhung beg ©igen»
tumg. ®g werbe ben ©runbftüden eine Saft auferlegt,
bie ben Berfeljrgwert ungünftig beeinftuffe;

2. Sie Bearbeitung beg Sanbeg burd) Sftafdjinen
werbe erfdjwert unb bie Starfftromleitung bilbe eine
ftänbige@efaljr namentlid) beim Arbeiten an benBäumen,
beim Baumpugen unb Dbftfammeln.

3. gür Bäume, welche wegen ber Seitunggbräljte
gurüdgefdjnitten werben müffen, haben nid)t blog bie

Weggefdjnittenen Ülefte in Berechnung gu fallen, fonbern
mehr noch bie für alle geilen gehemmte ©ntwidlung.

Sag ©lettrigitätgwerf ermiberte hierauf: @g tonnen
unb bürfen bei ber ©ntfehäbigung eingig bie Stangen
in Berechnung fallen, nicht aber bie Seitunggbräljte,
ba ber Suftraum nicht mehr bem ©igentümer beg Bobeug
gehöre. Sie Stangen nehmen l)öd)fteng je einen Qua*
bratfufj Sanb in Ülnfprucl), wag ca. 5 Bappeu augmad)e.
3m ©emeinbebanu ülmrigweil feien bie Sanbeigentümer
mit gr. 5 per Stange unb, fofern biefe an bie ©renge
geftellt werben tonnten, mit gr. 2 gufrieben geftellt
werben, gür Bäume werbe eine ©ntfdjäbigung öpflidjt
nur ba anertannt, wo biefelben gefdjäbigt, alfo gurüd»
gefchnitten werben mußten, gür fpäter, wenn wieber
ein foldjeg gurüdfdhneiben nötig werbe, offeriere man
Wieber jeweilg eine folche ©ntfdjäbigung, welche entgültig
burd) ®£perten feftgefteüt werben möge, ©ine ©efaljr
für ÜRenfdjen fei auggefd)Ioffen. Uebrigeng übernehme
bag ©lettrigitätgwerf bie Haftpflicht im SRafimum big
auf 3000 grauten. Sdjon Oor bem ©fpropriationg»
termin hatte bag ©lettrigitätgwerf bann notariell folgenbe
Berbinblidjfeit übernommen: „Sag SB. u. @. B. Oer»

pflichtet fidj gegenüber fâmtlidjen ©runb» unb £)aug=
befigern, auf bereu ©igentum Stangen aufgeteilt, ober
Präger, Äonfolen jc. angebracht finb, ober angebracht
werben, biefelben auf eigene Âoftèn gu berlegen, fobalb
Neubauten ober bauliche Beränberungen beren @nt»

fernung nötig machen; ferner Oergüten wir Kultur«
fdjaben, ber burch Btparatureu aUfätlig beranlajjt wirb,
nach freier Berftänbigung ober nach Anleitung beg
glurgefejjeg."

Sie thurgauifche Schahunggfommiffion, welche ben
Streit gu entfdjeiben hatte, tarn gum SdRuffe, bafi auch
ber Suftraum bem Sanbeigentümer gehöre, foweit ihm
bie Herrfdjaft barüber möglich fei- ®a bie Seitungg»

brähte aber nur 7 big 8 ÜReter über bem ©rbboben
gefpannt feien, bermöge ber Sanbbefi|er feine ^errfchaft
big in biefe |>öhe augguüben. Srum müffen nicht blog
bie Stangen, fonbern auch bie Seitunggbräljte bei ber

Slugmeffung ber ©ntfdjäbigung in Betracht fallen; eg

fei nur gu unterfudjen, ob biefe Sraljtleitungen bem

©igentümer Schaben gufügen. Sag fei ungweifelljaft
ba ber gaH, wo biefe Seitungen über Bäume hingiehen
unb biefe in ihrer ©ntwidlung gehemmt werben. Sa
bag ©lettrigitätgwerf für folche gälle jeboch bie ©rfah»
Pflicht gugebe unb ein biretter nachweigbarer Schaben
nicht erfennbar fei, werbe weiterer Schaben aug bem
bloßen ©rftellen Oon Sraljtleitungen üerneint. Slug»

brüdlich müffe aber betont werben, bah ber ©runb»
eigentiimer burch biefe Srähte an ber freien, unbebingten
Benujjung feiner ©runbftüde in feiner SBeife geftört
werben bürfe. „@r barf mit benfelben oorneljmen wag
er will, Bäume pflangen, förperliche Berrichtungen jeber
Slrt treffen, ohne Büdfid)t auf bie im Suftraum ge»

fpanuten Srähte. SBoKte eine Befchränfung auferlegt
werben, fo mühte eine entfpredjenbe ©ntfdjäbigung
auggemittelt werben, auch ba, wo gur 3^it ein Schaben
noch nicht erfennbar ift."

Baumfd)aben ift nur ba gu Oergüten, wo Bäume
gurüdgefdjnitten werben muhten unb bei jungen Bäumen,
bie noch nicht an bie Sraljtleitung hinaufreichen, fann
gur 3eit noch feine ©ntfdjäbigung auggemittelt werben.
Bei ber Slugmittlung fommt nicht nur ber SBert ber
gurüdgefchnittenen 2Iefte ober in ^Betracht, fon»
beru ber 3Rinberwert, ber bem Baum baburdj erwächft,
bah er in feiner ©ntwidlung für alle Reiten gehemmt
ift. Sluch barf bie ©efaljr, bie mit ben Arbeiten an
ben Bäumen üerbunben ift, nicht aufjer Betracht fallen.

SBag bie ©ntfehäbigung für bie Stangen anbelangt,
fo befteht ber 9îad)teil für ben ©runbbefiher nicht in
ber ©nteignung eiiteg Cuabratfuheg Sanb, ben bie

Stange einnimmt, fonbern in ber Störung beg lanb*
mirtfchaftlidjen Betriebeg unb ber Sluferlegung eineg

Serüitutg, welcheg für alle geilen bie freie Benu|ung
augfchlieht, wag einen, wenn auch nidjt bebeutenben
SRinberwert beg ©runbftüdeg gur Jolge hat. Sie
Sanbwirte finb mehr unb mehr auf ben üRafdjinenbe*
trieb angemiefen, ben bie Stangen erfdjweren. SRan
wirb bem ©lettrigitätgwerf nicht oerwetjren tonnen, gu
jeber 3al)reggeit nach Bebürfnig bie Sinie gu begehen,
fleinere ^Reparaturen auggufüljren 2C. Sag oerurfacht
fleinere Äulturfchäbigungen, bie für fich allein gu un»
bebeutenb finb, um jeweilg auf Sdjabenerfah gu tlagen
unb beêhalb ftitlfchweigenb gebulbet Werben. Sie
Schahunggfommiffion fegle brum bie ©ntfehäbigung per
Stange im SRinimum auf gr. 5 unb im ÜRajimum
auf gr. 25 feft. gnnert biefem Böhmen würbe bag

Betreffnig jebeg ©ingeinen auf bem Sofal auggemittelt.
§err Sr. üReili nennt biefen Spruch nach öer Bid)t*

ung ber ^aftbarEeit für allen Schaben befonberg er»

heblich unb nadjbem er feftgefteüt, wie auch in ben
Éantonen St. ©allen, Slufjerrhoben, ©raubünben unb
Slargau äljnlidje ©titfdjeibe gefallen finb, befürwortet er
Slufnahme ber Bechtgpflicht für allen Schaben, ohne
Büdficht auf bie grage ber Berfchulbung (mit Slugnaljm^
eigener) in bag eibgenöffifche ©efej), währenb ber je^tge
©ntmurf nicht fo weit gehen will. Sluch hmf'<htlich öe^

Bed)teg am Suftraum ftnbet Sr. ÜReili obigen ©ntfcheiö
„beachtengwert". Sdjon bag bünbnerifche ©iüilgefehbudj
enthalte ben gleichen ©runbfah unb auch bag neue
beutfdje bürgerliche ©efefsbud). 3m ©ntwurfe gu einem
Bunbeggefejj wolle man ben Starfftromleitungen nid)t
bie gleiten Bechte einräumen, wie bem Bunbe für feine
Selegraphen= unb Selephoubräljte. Sag Wäre nidjt
logif^. ÜRan folle fich brum ben in ben SBinbeln
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Publikums gegenüber den elektrischen Leitungsanlagen.
Ein Entwurf zu einem eidgen. Gesetz über elektrische
Stark- und Schwachstromanlagen liegt noch in den
Windeln. Bis jetzt wurden einschlägige, in den Kan-
tonen aufgetretene Streitigkeiten durchaus nach privat-
rechtlichen Grundsätzen und nach kantonalem Recht ent-
schieden. Angesichts der ungeheuren Entwicklung der
Elektrizität gewinnt die Frage der Expropriation in
ihrer Anwendung auf Elektrizitätswerke aber höchste

Bedeutung. Hr. Dr. Meili legt seiner Arbeit einen
Prozeß zu gründe, der sich über die Anlegung der
Elektrizitätswerke in Romanshorn entwickelte und meint,
es sei dem Oppositionsgeiste thurgauischer Landwirte
zu verdanken, daß juristischen Erörterungen von Fragen
auf diesem modernsten Rechtsgebiete gerufen wurde.

Im genannten Prozesse wurde darüber gestritten,
welche Faktoren bei der Festsetzung der Entschädigungen
an Private in Betracht fallen, wenn man diese Privat-
leute zwinge, über ihr Grundeigentum elektrische Leit-
ungeu laufen zu lassen.

Die Exproprianten, also die „oppositionellen Bauern"
betonten:

1. Daß ihre Grundstücke durch die Stangen und
Drähte erheblich entwertet werden. Der Schaden be-
stehe nicht blos in dem Entzug des kleinen Raumes,
den die Stangen einnehmen, sondern in der Verhinder-
ung der freien, uneingeschränkten Benutzung des Eigen-
tums. Es werde den Grundstücken eine Last auferlegt,
die den Berkehrswert ungünstig beeinflusse;

2. Die Bearbeitung des Landes durch Maschinen
werde erschwert und die Starkstromleitung bilde eine
ständige Gefahr namentlich beim Arbeiten an den Bäumen,
beim Baumputzen und Obstsammeln.

3. Für Bäume, welche wegen der Leitungsdrähte
zurückgeschnitten werden müssen, haben nicht blos die

weggeschnittenen Aeste in Berechnung zu fallen, sondern
mehr noch die für alle Zeiten gehemmte Entwicklung.

Das Elektrizitätswerk erwiderte hierauf: Es können
und dürfen bei der Entschädigung einzig die Stangen
in Berechnung fallen, nicht aber die Leituugsdrähte,
da der Luftraum nicht mehr dem Eigentümer des Bodens
gehöre. Die Stangen nehmen höchstens je einen Qua-
dratfuß Land in Anspruch, was ca. 5 Rappen ausmache.
Im Gemeindebanu Amrisweil seien die Landeigentümer
mit Fr. 5 per Stange und, sofern diese an die Grenze
gestellt werden konnten, mit Fr. 2 zufrieden gestellt
worden. Für Bäume werde eine Entschädigung c-pflicht
nur da anerkannt, wo dieselben geschädigt, also zurück-
geschnitten werden mußten. Für später, wenn wieder
ein solches Zurückschneiden nötig werde, offeriere man
wieder jeweils eine solche Entschädigung, welche entgültig
durch Experten festgestellt werden möge. Eine Gefahr
für Menschen sei ausgeschlossen. Uebrigens übernehme
das Elektrizitätswerk die Haftpflicht im Maximum bis
auf 3000 Franken. Schon vor dem Expropriations-
termin hatte das Elektrizitätswerk dann notariell folgende
Verbindlichkeit übernommen: „Das W. u. E. R. ver-
pflichtet sich gegenüber sämtlichen Grund- und Haus-
beschern, auf deren Eigentum Stangen ausgestellt, oder
Träger, Konsolen zc. angebracht sind, oder angebracht
werden, dieselben auf eigene Kostön zu verlegen, sobald
Neubauten oder bauliche Veränderungen deren Ent-
fernung nötig machen; ferner vergüten wir Kultur-
schaden, der durch Reparaturen allfällig veranlaßt wird,
nach freier Verständigung oder nach Anleitung des
Flurgesetzes."

Die thurgauische Schatzungskommission, welche den
Streit zu entscheiden hatte, kam zum Schlüsse, daß auch
der Luftraum dem Landeigentümer gehöre, soweit ihm
die Herrschaft darüber möglich sei. Da die Leitungs-

drähte aber nur 7 bis 8 Meter über dem Erdboden
gespannt seien, vermöge der Landbesitzer seine Herrschast
bis in diese Höhe auszuüben. Drum müssen nicht blos
die Stangen, sondern auch die Leitungsdrähte bei der

Ausmessung der Entschädigung in Betracht fallen; es

sei nur zu untersuchen, ob diese Drahtleitungen dem

Eigentümer Schaden zufügen. Das sei unzweifelhaft
da der Fall, wo diese Leitungen über Bäume hinziehen
und diese in ihrer Entwicklung gehemmt werden. Da
das Elektrizitätswerk für solche Fälle jedoch die Ersatz-
Pflicht zugebe und ein direkter nachweisbarer Schaden
nicht erkennbar sei, werde weiterer Schaden aus dem
bloßen Erstellen von Drahlleitungen verneint. Aus-
drücklich müsse aber betont werden, daß der Grund-
eigentümer durch diese Drähte an der freien, unbedingten
Benutzung seiner Grundstücke in keiner Weise gestört
werden dürfe. „Er darf mit denselben vornehmen was
er will, Bäume pflanzen, körperliche Verrichtungen jeder
Art treffen, ohne Rücksicht auf die im Luftraum ge-
spannten Drähte. Wollte eine Beschränkung auferlegt
werden, so müßte eine entsprechende Entschädigung
ausgemittelt werden, auch da, wo zur Zeit ein Schaden
noch nicht erkennbar ist."

Baumschaden ist nur da zu vergüten, wo Bäume
zurückgeschnitten werden mußten und bei jungen Bäumen,
die noch nicht an die Drahtleitung hinausreichen, kann

zur Zeit noch keine Entschädigung ausgemittelt werden.
Bei der Ausmittlung kommt nicht nur der Wert der
zurückgeschnitteueu Aeste oder Zweige in Betracht, son-
deru der Minderwert, der dem Baum dadurch erwächst,
daß er in seiner Entwicklung für alle Zeiten gehemmt
ist. Auch darf die Gefahr, die mit den Arbeiten an
den Bäumen verbunden ist, nicht außer Betracht fallen.

Was die Entschädigung für die Stangen anbelangt,
so besteht der Nachteil für den Grundbesitzer nicht in
der Enteignung eines Quadralsußes Land, den die

Stange einnimmt, sondern in der Störung des land-
wirtschaftlichen Betriebes und der Auferlegung eines
Servituts, welches für alle Zeiten die freie Benutzung
ausschließt, was einen, wenn auch nicht bedeutenden
Minderwert des Grundstückes zur Folge hat. Die
Landwirte sind mehr und mehr aus den Maschinenbe-
trieb angewiesen, den die Stangen erschweren. Man
wird dem Elektrizitätswerk nicht verwehren können, zu
jeder Jahreszeit nach Bedürfnis die Linie zu begehen,
kleinere Reparaturen auszuführen zc. Das verursacht
kleinere Kulturschädigungen, die für sich allein zu un-
bedeutend sind, um jeweils auf Schadenersatz zu klagen
und deshalb stillschweigend geduldet werden. Die
Schatzungskommission setzte drum die Entschädigung per
Stange im Minimum auf Fr. 5 und im Maximum
auf Fr. 25 fest. Innert diesem Rahmen wurde das
Betreffnis jedes Einzelnen auf dein Lokal ausgemittelt.

Herr Dr. Meili nennt diesen Spruch nach der Richt-
ung der Haftbarkeit für allen Schaden besonders er-
heblich und nachdem er festgestellt, wie auch in den

Kantonen St. Gallen, Außerrhoden, Graubünden und
Aargau ähnliche Entscheide gefallen sind, befürwortet er
Aufnahme der Rechtspflicht für allen Schaden, ohne
Rücksicht auf die Frage der Verschuldung (mit Ausnahme
eigener) in das eidgenössische Gesetz, während der jetzige

Entwurf nicht so weit gehen will. Auch hinsichtlich des

Rechtes am Luftraum findet Dr. Meili obigen Entscheid
„beachtenswert". Schon das bündnerische Civilgesetzbuch
enthalte den gleichen Grundsatz und auch das neue
deutsche bürgerliche Gesetzbuch. Im Entwürfe zu einem
Bundesgesetz wolle man den Starkstromleitungen nicht
die gleichen Rechte einräumen, wie dem Bunde für seine

Telegraphen- und Telephoudrähte. Das wäre nicht
logisch. Man solle sich drum den in den Windeln
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liegenben eibgenöffifcften ©efeftegentwurf nocftmatg genau
onfeften.

îM-fdjtefcrju*«»,
©trafienbaftnen Bet Snterlafen. Seftten ©amgtag

'ft mit ber ißlanaufnaBme für bie fonjeffionierte Straften»
Baftn3nterIafen=9katten»2BilbergWftt begonnen
toorben. tperr Sngenieur @5. Stnfelmier aug Sern fü£)rt
Biefelbe aug. 9?äciftfteg grüftjaftr bürfie mit bent Sau
ber Saftn begonnen werben.

©a§ Srojeft einer Saftn 9lofta«Startigt»), non bem
früfter fcfton bie fRebe mar, taucftt neuerbingg mieber
auf. 3n ber legten ©iftung beg @ifenbaftn=©t)nbifateg
in ©enua murbe bagfetbe tebftaft begrübt. ®ie Sinie
toürbe über ^Srô=©t. ©ibier, Sourmafteur unb ben
Serretpaft ing SBallig geführt.

SBitbftacftocrftanungcn. ®er ft. gattifcfte 9îegierungg=
tat orbnete bie uitüerjüglicfte Serbauung beg geig»
B a eft eg bei ©am g an.

— ©ie ©emeinbe oft erg mill fofort einen Nattai
Bauen, ber bie ©eroäffer ber ©ftatatp fünftig oom ©orfe
abteufen unb bireft ber Sanbquart juleiten foil.

Sou ben gortfcftritten Bctm San ber Shite Saunta«
ttcrifott mirb bem „greifinnigen" gefcfjrieben : ©ie @r=

Öffnung biefer Sinie ift befanntticft auf 1. guni 1901
angefeftt, allein bie Ingenieure finb inggefamt überzeugt,
baft mit näcftftem gebruar bie Saftn fiç unb fertig b'a»

fteften mirb. ©ie gröftten ©ämme unb Srüden in
Sauma, Dteutftal, ©nnetfdjtoo unb Uerifon tc. finb fcfton
fertig obern näftern fid) iftrer SoUenbung. ©ie fcftmie»
figften fünfte finb überrounben, ber Slugbau ber Sinie
'ft fd)on üieterortg begonnen roorben, unb balb merben
bie groften ©cftotterjüge bie ganje Strede befatjren.

SBafferocrforgnng «on 'tpitrië ait§ beut ©enfer ©ce.
®er „©ernpg" nimmt bag Stojeft, Sa«'® mit SBaffer
aug bem ©enfer ©ee jfu oerforgett, mieber auf. ©ie
Quellen, bie man um Sarig fterutn antaufen gu tonnen
Staubte, feien nicftt genitgenb ober nid)t erftältticft ; anbrer»
feitg babe graitfreid) einen gröfteren 9lnteil am ©enfer
©ee atg ber Stanton ©euf, megftalb bie ©ittreben ber
Bärtigen Slafferrecfttöbefifter nidjt ing ©eroidft fallen.
®ie Slbleitung tollte bei ©upan gefctjetjen. Stud) aug bem
^euenburger ©ee tiefte fid) eine Leitung beroerfftettigen.
®ie ©enfer „©uiffe" ift über biefe S«opBte menig er»
Baut unb bemertt, Spon bebtirfe nicftt minber atg ©enf
Ber SBafferfräfte ber fRftone. ®ag Sirgument betr. bett
SFöftern Slnteit granfreicftg am ©enfer ©ee tiertennt,
Baft bie ©ebietgftofteit über einen ©eil beg ©enfer ©eeg
fin prioatrecfttlidjeg ©igentum an ber SBafferfubftanj

unb bag freit Serfügunggrecftt barüber gum ©traben
aitberer Slnftöfter nicftt in ficft fcftlieftt.

Hut Bie ©nnerftaftigfcit ber ©acftpappe 5" erftöftctt,
mirb ber „Sau=gnbuftrie" gufotge bem ©eer gur |)älfte
gelöfcftter Statt beigefügt unb bie aufgenagelte Sappe
bamit beftricften. ®ag Serfatjren ftat folgenbe Sorteile:
©er Stnftrid) ift gerud)Iog unb läuft felbft bei grofter
fpifte nicftt; buret) ben auf biefe SBeife fid) bilbenben gtag»
artigen llebergug mirb bic Sebacftung befonberg waffer»
bicftt, aud) mirb bie fcftaiarge garbe beg ©eerg ftetter—
bag ©ad) fangt nidjt foOiet SBärme auf unb bie Snft
ift unter bcmfelben ©ommer nidjt fo brüdenb.

Setjcu «Ott tpolj buret) bic gange Siaffe. @g finb
ftierfür üerfeftiebene Serfatjren betannt unb fie merben
aud) teilmeife im ©rofteu burcftqefüftrt, fie «erlangen
aber alle giemlicft foftfpietige unb fomptigierte ©inrieftt»
lingeit. SBenn |>olg in b'ideren ©tiiden bureftgefärbt
merben foil, fo fann bieg babureft gefefteften, baft ent»
rneber bie garbftofflöfung unter ©rud in bag
eingepreftt ober in ber Suftleere in bag §ot^ eingefogen
mirb ober aber beibe Serfatjren merben miteinanber
öerbunbeu. ©in Serfaftren Ieftterer Slrt mirb oon ©.
Starggraf in ber Seip^iger beutfdjen ©redftgler^eitung
.1900 9fr. 12 ©. 258 befcftrieben ©ie §u beijenben
.fpöljer werben ^unädjft in einem biditfdjlieftenben, auf
boften ©rud geprüften eifernen Steffel mit ©ampf be=

ftanbett (gebämpft). ge nad) Sefdjaffeubeit beg §otgeg
bämpft man tätigere ober titriere ßeit. hierauf mirb
ber ©ampf abgefüllt, ein (paftn am ßeffet geöffnet, fo
baft bag Stonbenfationgmaffer ablaufen tann. ^tgbann
täftt man bie Seije in ben Reffet taufen unb ftetlt in
bem Äeffet mit einer Suftpumpe Unterbrud per. Stuf
biefe SSeife Oerbünnt man aber nidjt nur bie über ber
SeigfXüffigEeit fteftenbe Suft in betn Reffet, fonbern eg

entweiht aud) bie in ben Soren beg tpotjeg befinbtiefte
Suft, fo baft bie Seije leister in bag §olj einbringen
lann. ftat bie Suftüerbünnung im Reffet genügenbe
Ifeit angebauert, fo täftt man bie Suit mieber in ben
Reffet eintreten unb biefe preftt bie Sei^e in bag Çolj
ftitiein. SBenn bie ipotiftüde nicftt feftr bid finb, ge»
tiügt gumeift ber Sttrnofpärenbrud, um bie Seije bag
Çotj üottftänbig burdftbringen gu marften. 3ft bieg aber
nii^t ber galt, fo muft ber- ©rud erpöftt merben, mag
entmeber buret) ©inputnpen oon Suft gefdjeften fann,
fofern, etwa in 9tiidfid)t auf ben oermenbeten garb»
ftoff, bie Seije fait gur SBirfung fommen fott, ober
aber ber Sei^feffet mirb mit einem ©ampffeffet Oon ge»
nügenbem ©rud in Serbinbung gebraeftt, in meltftem
gatte ber ©amof gleichzeitig bie Seijftüffigfeit erftiftt,
mag bereit ©inbringen in bag tpolj erleichtert. Unter
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liegenden eidgenössischen Gesetzesentwurf nochmals genau
ansehen.

Verschiedenes»
Straßenbahnen bei Jnterlaken. Letzten Samstag

ist mit der Planausnahme für die konzessionierte Straßen-
bahn Jnterlaken-Matten-Wilderswyl begonnen
Worden. Herr Ingenieur G. Anselmier aus Bern führt
dieselbe aus. Nächstes Frühjahr dürste mit dem Bau
der Bahn begonnen werden.

Das Projekt einer Bahn Aosta-Martigny, von dem
stüher schon die Rede war, taucht neuerdings wieder
auf. In der letzten Sitzung des Eisenbahn-Syndikates
in Genua wurde dasselbe lebhaft begrüßt. Die Linie
würde über Prê-St. Didier, Courmayeur und den
Ferretpaß ins Wallis geführt.

Wildbachverbannngen. Der st. gallische Regierungs-
rat ordnete die unverzügliche Verbauung des Fels-
baches bei Gams an.

— Die Gemeinde Klosters will sofort einen Kanal
bauen, der die Gewässer der Thalalp künftig vom Dorfe
ablenken und direkt der Landquart zuleiten soll.

Von den Fortschritten beim Ban der Linie Bauma>
Uerikon wird dem „Freisinnigen" geschrieben: Die Er-
öffnung dieser Linie ist bekanntlich auf 1. Juni 1901
angesetzt, allein die Ingenieure sind insgesamt überzeugt,
daß mit nächstem Februar die Bahn fix und fertig da-
stehen wird. Die größten Dämme und Brücken in
Bauma, Neuthal, Ennetschloo und Uerikon zc. sind schon
fertig odern nähern sich ihrer Vollendung. Die schwie-
sigsten Punkte sind überwunden, der Ausbau der Linie
ist schon vielerorts begonnen worden, und bald werden
die großen Schotterzüge die ganze Strecke befahren.

Wasserversorgung von Paris ans dem Genfer See.
Ter „Temps" nimmt das Projekt, Paris mit Wasser
aus dem Genfer See zu versorgen, wieder auf. Die
Quellen, die man um Paris herum ankaufen zu können
(staubte, seien nicht genügend oder nicht erhältlich; andrer-
stits habe Frankreich einen größeren Anteil am Genfer
See als der Kanton Genf, weshalb die Einreden der
dortigen WasserrechiSbesitzer nicht ins Gewicht fallen.
Die Ableitung sollte bei Evyan geschehen. Auch aus dem
Neuenburger See ließe sich eine Leitung bewerkstelligen.
Die Genfer „Suisse" ist über diese Projekte wenig er-
baut und bemerkt, Lyon bedürfe nicht minder als Genf
ber Wasserkräfte der Rhone. Das Argument betr. den
größern Anteil Frankreichs am Genfer See verkennt,
baß die Gebietshoheit über einen Teil des Genfer Sees
à privatrechtliches Eigentum an der Wassersubstanz

und das freie Verfügungsrecht darüber zum Schaden
anderer Anstößer nicht in sich schließt.

Um die Dauerhaftigkeit der Dachpappe zu erhöhen,
wird der „Bau-Industrie" zufolge dem Teer zur Hälfte
gelöschter Kalk beigefügt und die aufgenagelte Pappe
damit bestrichen. Das Verfahren hat folgende Vorteile:
Der Anstrich ist geruchlos und läuft selbst bei großer
Hitze nicht; durch den auf diese Weise sich bildenden glas-
artigen Ueberzug wird die Bedachung besonders Wasser-
dicht, auch wird die sch-uarze Farbe des Teers Heller—
das Dach saugt nicht soviel Wärme auf und die Lnft
ist unter demselben Sommer nicht so drückend.

Beizen von Holz durch die ganze Masse. Es sind
hierfür verschiedene Verfahren bekannt und sie werden
auch teilweise im Großen durchgeführt, sie verlangen
aber alle ziemlich kostspielige und komplizierte Einricht-
ungen. Wenn Holz in dickeren Stücken durchgefärbt
werden soll, so kann dies dadurch geschehen, daß ent-
weder die Farbstofflösung unter Druck in das Holz
eingepreßt oder in der Luftleere in das Holz eingesogen
wird oder aber beide Verfahren werden miteinander
verbunden. Ein Versahren letzterer Art wird von C.
Marggraf in der Leipziger deutschen Drechslerzeitung
1900 Nr. 12 S. 258 beschrieben Die zu beizenden
Hölzer werden zunächst in einem dichtschließenden, auf
hohen Druck geprüften eisernen Kessel mit Dampf be-
handelt (gedämpft). Je nach Beschaffenheit des Holzes
dämpft man längere oder kürzere Zeit. Hierauf wird
der Dampf abgestellt, ein Hahn am Kessel geöffnet, so

daß das Kondensationswasser ablausen kann Alsdann
läßt man die Beize in den Kessel laufen und stellt in
dem Kessel mit einer Lustpumpe Unterdruck her. Auf
diese Weise verdünnt man aber nicht nur die über der
Beizflüssigkeit stehende Luft in dem Kessel, sondern es
entweicht auch die in den Poren des Holzes befindliche
Luft, so daß die Beize leichter in das Holz eindringen
kann. Hat die Luftverdünnung im Kessel genügende
Zeit angedauert, so läßt man die Luft wieder in den
Kessel eintreten und diese preßt die Beize in das Holz
hinein. Wenn die Holzstücke nicht sehr dick sind, ge-
nügt zumeist der Atmospärendruck, um die Beize das
Holz vollständig durchdringen zu machen. Ist dies aber
nicht der Fall, so muß der Druck erhöht werden, was
entweder durch Einpumpen von Luft geschehen kann,
sosern, etwa in Rücksicht auf den verwendeten Färb-
stoff, die Beize kalt zur Wirkung kommen soll, oder
aber der Beizkessel wird mit einem Dampfkessel von ge-
nügendem Druck in Verbindung gebracht, in welchem
Falle der Dampf gleichzeitig die Beizflüssigkeit erhitzt,
was deren Eindringen in das Holz erleichtert. Unter
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